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32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §18 Abs4;

AVG §56;

BAO §96;

Rechtssatz

Zu den wesentlichen Merkmalen eines Bescheides zählt unter anderem die Bezeichnung der Behörde, die ihn erlassen

hat. Fehlt eine solche Bezeichnung, so kann das betre<ende Schriftstück - mag es auch sonst die Merkmale eines

Bescheides aufweisen - nicht als Bescheid angesehen werden (Hinweis E 25. Jänner 1994, 92/11/0238). Dem für die

BescheidqualiCkation einer Erledigung wesentlichen Erfordernis der Bezeichnung der Behörde ist Rechnung getragen,

wenn - nach objektiven Gesichtspunkten für jedermann, also unabhängig von der subjektiven Kenntnis des Adressaten

des Schriftstückes - erkennbar ist, von welcher Behörde der Bescheid erlassen wurde; ist die bescheiderlassende

Behörde nicht erkennbar (die Erledigung einer bestimmten Behörde nicht zurechenbar) so liegt ein Bescheid nicht vor

(Hinweis E 26. April 1996, 96/17/0086).

Schlagworte

BehördenbezeichnungBescheidcharakter Bescheidbegriff Bejahung des BescheidcharaktersBescheidbegriff

Mangelnder Bescheidcharakter

European Case Law Identifier (ECLI)

ECLI:AT:VWGH:2002:2002160231.X03

Im RIS seit

27.03.2003

Zuletzt aktualisiert am

24.06.2013

Quelle: Verwaltungsgerichtshof VwGH, http://www.vwgh.gv.at

file:///
https://www.jusline.at/entscheidung/82348
https://www.jusline.at/entscheidung/71892
http://www.vwgh.gv.at


 2025 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///

	RS Vwgh 2002/10/23 2002/16/0231
	JUSLINE Entscheidung


